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Absolventinnen vollzeitschulischer Bildungsgänge 
und ausbildungslosen Personen mit Berufserfahrung 
offen (BBiG § 45 Abs. 2 und 3 bzw. BBiG § 43 Abs.  2).
 
Y Tabelle A4.7-4 weist die Teilnahmen an Exter-
nenprüfungen im Berichtsjahr 2009 insgesamt sowie 
differenziert nach Zuständigkeitsbereichen aus.138 
Mit rund 35.000 durchgeführten Externenprüfungen 
(einschließlich Wiederholungen) übertrifft die Zahl 
der Teilnahmen die des Vorjahres um gut 6.000 Prü-
fungsfälle.139 Der Anteil der Externenprüfungen an 
allen in 2009 erfolgten Abschlussprüfungen140 liegt 
bei 6,4 %. Zwischen den einzelnen Zuständigkeits-
bereichen variieren die Anteilswerte der Externen-
prüfung allerdings erheblich. Mit Abstand die größte 
Bedeutung für den Erwerb eines Berufsabschlusses 
kommt der Externenprüfung im Bereich Hauswirt-
schaft zu. Hier entfallen 48,7 % aller durchgeführten 
Abschlussprüfungen auf Teilnahmen externer Prü-
fungskandidaten. Dagegen fällt die Externenprüfung 

138 Für eine Darstellung der Entwicklung der Teilnahmen an Externenprüfungen 
zwischen 1993 und 2006 vgl. BIBB-Datenreport 2009, Kapitel A5.5.

139 Vgl. hierzu BIBB-Datenreport 2009, Kapitel A5.5.
140 D. h. einschließlich der Externenprüfungen.

im Bereich der freien Berufe mit knapp 0,01 % so gut 
wie gar nicht ins Gewicht. Zwischen diesen beiden 
Extremen liegen die übrigen Bereiche mit Antei-
len von 1,8 % im Handwerk, 3,7 % im öffentlichen 
Dienst, 7,8 % im Bereich Industrie und Handel und 
11,5 % in der Landwirtschaft.

Ferner verdeutlicht Y Tabelle A4.7-4, dass die 
beiden Formen der Zulassung zur Externenprü-
fung eine unterschiedliche Rolle spielen. Bei 70,7 % 
der externen Prüfungsfälle erfolgte die Zulassung 
aufgrund der gesetzlich geforderten Mindestdauer 
einschlägiger berufspraktischer Erfahrung, in den 
übrigen Fällen (29,3 %) absolvierten die Prüfungs-
kandidaten einen einem anerkannten Ausbildungs-
beruf gleichgestellten schulischen Bildungsgang. In 
den einzelnen Zuständigkeitsbereichen kommt den 
beiden Zulassungsformen allerdings unterschied-
liche Bedeutung zu. In Industrie und Handel, im 
öffentlichen Dienst sowie im Bereich Landwirtschaft 
dominiert die Berufserfahrung als Zulassungsvoraus-
setzung. Im Bereich Hauswirtschaft erfolgt die Zu-
lassung zur Externenprüfung überwiegend (60,8 %) 
nach Abschluss eines schulischen Bildungsgangs. 
Im Handwerk und in den freien Berufen haben die 

Tabelle A4.7-3:  Erste Teilnahme an Abschlussprüfungen 2009 nach Zuständigkeitsbereichen

Ausbildungs-
bereich

Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Männer Frauen
insge-
samt

darunter:

Art der Zulassung  Prüfungserfolg

fristgemäß vorzeitig nach Verlängerung bestanden

Anzahl Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

Industrie und Handel1 173.178 126.174 299.352 277.113 92,6 19.887 6,6 2.355 0,8 276.927 92,5

Handwerk 94.572 30.774 125.346 118.008 94,1 2.931 2,3 4.407 3,5 109.497 87,4

Öffentlicher Dienst2 4.434 7.908 12.342 11.445 92,7 774 6,3 120 1,0 11.787 95,5

Landwirtschaft 9.939 2.889 12.825 12.309 96,0 135 1,1 384 3,0 10.794 84,2

Freie Berufe2 1.665 34.092 35.757 31.860 89,1 3.051 8,5 843 2,4 33.960 95,0

Hauswirtschaft 261 2.919 3.180 3.057 96,1 51 1,6 75 2,4 2.883 90,7

Alle Bereiche 284.049 204.756 488.805 453.789 92,8 26.829 5,5 8.184 1,7 445.851 91,2

1 Einschließlich Banken, Versicherungen, Verkehrs- und Gastgewerbe.
2 Ohne Ausbildungsverträge, die nach dem Berufsbildungsgesetz bei anderen zuständigen Stellen außerhalb dieses Ausbildungsbereichs registriert werden.

Quelle:  „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder  
(Erhebung zum 31. Dezember); Absolutwerte sind auf ein Vielfaches von 3 gerundet.




